
 

 

Pressemitteilung  
 
Stuttgart, den 17.12.2025 
 
 
 

Landesnaturschutzverband zur geplanten Biber-Verordnung  

Biber-Verordnung ja – aber nicht so 

LNV lehnt Biber-Verordnung in vorgelegter Form ab 

 

Der LNV lehnt die Biber-Verordnung in der vorgelegten Form ab. Die Landesregierung 
möchte eine solche erlassen, um schadensvermeidende Maßnahmen in Biberlebensräu-
men zu erleichtern. Der Biber ist streng geschützt und darf daher nicht ohne weiteres ver-
grämt oder gar getötet werden. Wegen des hohen Verwaltungsaufwandes bei den bisheri-
gen Ausnahmegenehmigungen soll dies nun einfacher werden. 
 
Das trägt der Landesnaturschutzverband, Dachverband von 37 Naturschutzvereinen, grund-
sätzlich mit. Allerdings kritisiert er in seiner Stellungnahme, dass nach dem Entwurf zu weit-
gehende Maßnahmen möglich werden. Er befürchtet einen regulatorischen Dammbruch 
(nicht nur von Biberdämmen) und damit ein Vorgehen wie in Bayern: Dort werden jährlich 
über 2000 Biber erlegt, ohne dass sich die Biberschäden dadurch verringert hätten. 
 
„Der Abschuss eines Bibers muss“, so LNV-Chef Gerhard Bronner, „die „ultima ratio“ bleiben, 
wenn alle anderen Maßnahmen des Bibermanagements versagt haben“. Dazu gehören etwa 
Dammdrainagen, Schutzdrähte an Bäumen, auch einmal die wiederholte Beseitigung eines 
Biberdammes. Die Entscheidung über die Genehmigung eines Biberabschusses muss aus 
LNV-Sicht bei der Naturschutzbehörde bleiben, dürfe aber gerne unbürokratischer als bisher 
ablaufen. 
 
Zur Konfliktminderung könnte es auch beitragen, wenn wegen Biberaktivitäten nicht mehr 
nutzbare Flächen, die aber eine hohe Bedeutung für Artenvielfalt, Klimaanpassung und 
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Klimaschutz hätten, Ökopunkte erhielten. So hätten die Eigentümer zumindest einen finanzi-
ellen Ausgleich für die Flächenverluste. 
 
Sollte die Verordnung unverändert kommen, sieht der LNV eine Demotivation der ehrenamt-
lichen Biberberater*innen, von denen einige wohl das Handtuch werfen würden. „Das sind 
die Leute, die es bisher in 94 % der Fälle geschafft haben, dass Biberkonflikte ohne Flinte ge-
löst wurden“, so Naturschützer Bronner. 
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Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. (LNV) ist der Dachverband der Natur- und 
Umweltschutzverbände in Baden-Württemberg mit 37 Mitgliedsverbänden, in denen über 540.000 
Einzelmitglieder organisiert sind. Der LNV vertritt nach § 51 NatSchG BW als Dachverband die Na-
tur- und Umweltschutzverbände des Landes und ist anerkannte Naturschutz- und Umweltvereini-
gung nach § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz.  
 
Der LNV-Infobrief berichtet monatlich über Aktuelles aus dem LNV und dem Natur- und Umwelt-
schutz mit Schwerpunkt Baden-Württemberg. Kostenloses Abo durch online-Anmeldung über die 
LNV-Startseite: www.LNV-bw.de (linke Spalte) oder unter info@lnv-bw.de. 
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